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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 18.02.2020  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Wahl der ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht Stuttgart  

 

 

III. Anlagen 

 

Auszug Verwaltungsgerichtsordnung   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben:   

 

 Planmäßig  HH-Stelle  

 Überplanmäßig  HH-Stelle  

 Außerplanmäßig  HH-Stelle  

 Deckungsvorschlag  HH-Stelle  

 Verpf.ermächtigung  HH-Stelle  

 

  
 



Darstellung des Sachverhaltes 

 

Wahl der ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht Stuttgart für die 

Wahlperiode 2020 bis 2025  

Vorschlag der Gemeinde Sontheim an der Brenz 

 

Die Amtszeit der gegenwärtig berufenen ehrenamtlichen Richter beim Verwal-

tungsgericht Stuttgart endet mit Ablauf des 30.05.2020. Nach §§ 25 ff. VwGO ist die 

erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern für die nächste 5-Jährige Wahlperio-

de neu zu wählen. Die Wahl erfolgt durch einen beim Verwaltungsgericht zu bil-

denden Wahlausschuss. 

 

Da die Landkreise eine Vorschlagsliste für diese Wahl aufstellen müssen, wurde die 

Gemeinde Sontheim an der Brenz gebeten, entsprechend ihrer Einwohnerzahl einen 

Personalvorschlag gegenüber dem Landratsamt zu benennen.  

Der Gemeinde Sontheim an der Brenz steht das Vorschlagsrecht für eine Person 

zu. 

 

Die ehrenamtlichen Richter sollen bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr 

vollendet haben. Wählbar sind nur deutsche Staatsangehörige. Wer zu einer Frei-

heitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermitt-

lungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Über-

nahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. 

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst soweit sie nicht ehrenamtlich tätig 

sind, dürfen ebenfalls nicht zu ehrenamtlichen Richtern des Verwaltungsgerichts be-

rufen werden.  

Zur Information ist ein entsprechender Auszug aus der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) beigefügt.  

Von Seiten der SPD-Fraktion wurde einheitlich Frau Beate Oppermann, Brenz vor-

geschlagen. 

 

  

 

Beschlussvorschlag 

 

Folgender Bewerber soll gegenüber dem Landratsamt Heidenheim vorgeschlagen 

werden: 

 

Frau Beate Oppermann, Brenz. 
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